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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Das Parlament befasste sich bereits mit einzelnen Vorschlägen der
Expertenkommission. Beide Kammern überwiesen eine unbestrittene Motion Zisyadis
(pda, VD) für die Einführung von Gemeinschaftsdiensten als Strafen. Eine vom
Nationalrat gutgeheissene Motion Iten (cvp, NW; Mo. 91.3307) für eine Ausdehnung der
Maximaldauer von bedingten Strafen auf 36 Monate wandelte die kleine Kammer
hingegen in ein Postulat um. Dieser Entscheid wurde einerseits damit begründet, dass
dieses Anliegen ohnehin bereits von der oben erwähnten Expertenkommission
eingebracht worden sei, andererseits machte sich aber auch grundsätzliche Kritik an
einer Milderung der Strafbestimmungen bemerkbar. 1

MOTION
DATUM: 29.09.1993
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats beantragte dem Plenum, die
unbestrittenen Punkte der Vorlage bereits in der Dezembersession zu behandeln, um
sie noch auf die nächsten Nationalratswahlen in Kraft treten zu lassen. Der Rat
beschloss jedoch auf Antrag von Spoerry (fdp, ZH) und Iten (cvp, NW) und gegen den
Widerstand der Linken und der Grünen, sich nicht auf die formalen Änderungen zu
beschränken, sondern auch die umstrittenen Massnahmen gegen Juxlisten und
Unterlistenverbindungen in die Beratung zu ziehen. In der Detailberatung folgte der Rat
den Vorschlägen des Bundesrates sowohl für eine Erhöhung der Unterschriftenzahl für
die Einreichung von Wahllisten in den grossen Kantonen als auch für die
Druckkostenbeteiligung für erfolglose Listen. An dem von SP und GP bekämpften
Verbot von Unter-Unterlistenlistenverbindung hielt der Rat fest. Hingegen beschloss
er auf Antrag seiner Kommission und gegen den Widerstand der AP, dass
Unterlistenverbindungen für Gruppen gleichen Namens, die sich in bezug auf
Geschlecht, Region oder Alter abgrenzen, weiterhin erlaubt sein sollen. Das revidierte
Gesetz wurde gegen den Widerstand der SP, der GP und den Fraktionen LdU/EVP und
SD/Lega zuhanden des Ständerats verabschiedet. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1993
HANS HIRTER

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Der Nationalrat überwies eine parlamentarische Initiative Iten (cvp, NW), welche
verlangte, dass bei Nationalratswahlen in allen Kantonen, also auch in denjenigen, wo
nur ein einziger Sitz zu vergeben ist, stille Wahlen durchgeführt werden können, als
Motion. Da der Vorstoss auch im Ständerat Zustimmung fand, ist der Bundesrat
beauftragt, diese Neuerung in die anstehende Revision des Gesetzes über die
politischen Rechte aufzunehmen. Zu diesem Revisionsvorhaben gab der Bundesrat
bekannt, dass die vor einem Jahr unterbrochenen Vorarbeiten wieder aufgenommen
worden seien. Er hat die Bundeskanzlei beauftragt, auch die Konsequenzen aus einem
allfälligen EWR-Beitritt in die Überlegungen einzubeziehen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.1991
HANS HIRTER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Das Parlament überwies mehrere Vorstösse, die Massnahmen anregten, welche
entweder mit den dringlichen Massnahmen zur Arbeitslosenversicherung eingeführt
wurden, oder die der Bundesrat zumindest teilweise in seinen Vorschlag zur 2.
Teilrevision des AVIG aufnehmen wollte. In Anbetracht der laufenden Gesetzgebung
wurden alle diese Vorstösse nur in der Postulatsform überwiesen. Der Nationalrat
verabschiedete so praktisch diskussionslos ein Postulat Carobbio (sp, TI) zur
Ausdehnung der Schlechtwetterentschädigung (Po. 92.3243), eine Motion Leuenberger
(sp, SO) zur Aufhebung des Beitragsplafonds (Mo. 92.3342), eine Motion Hafner (sp, SH)
für eine Verbesserung der ALV (Mo. 92.3388), eine Motion Goll (sp, ZH) für gleiche
Rechte für arbeitslose Mütter (Mo. 92.3444), ein Postulat Dünki (evp, ZH) zur Aufhebung
der Höchstgrenze für die Ausschüttung von Taggeldern sowie der Stempelpflicht (Po.
92.3538), eine Motion Cavadini (fdp, TI) zur Unterstützung für jugendliche Arbeitslose
(Mo. 92.3578), eine Motion Bircher (sp, AG) für eine verstärkt bildungspolitische
Ausrichtung der Arbeitslosenversicherung (Mo. 92.3583), ein Postulat Hafner (sp, SH) für
eine Verbesserung der Vermittlungs- und Beratungstätigkeit der Arbeitsämter (Po.
92.3589), eine Motion Dünki (evp, ZH) für mehr Solidarität in der ALV (Mo. 93.3134), ein
Postulat Hafner (sp, SH) zur Vertretung der Arbeitslosenkomitees in der
Aufsichtskommission der Arbeitslosenversicherung (Po. 93.3165), eine Motion Zisyadis
(pda, VD) zur Heraufsetzung der Höchstgrenze für den massgebenden Lohn (Mo.
93.3181) sowie ein Postulat Iten (cvp, NW) zur mittelfristigen Sicherung der Finanzierung
der ALV (Po. 93.3472). 4

MOTION
DATUM: 17.12.1993
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Archive, Bibliotheken, Museen

Für das hochverschuldete Volkstumsmuseum Kornhaus in Burgdorf (BE) zeigte sich
nach langen Jahren der Ungewissheit eine Lösung auf. Nachdem die Burgdorfer
Stimmberechtigten 1993 einen Nachtragskredit von 1,5 Mio Fr. abgelehnt und damit die
Zukunft des Museums in Frage gestellt hatten, stimmten sie nun einem Projekt zu, in
welchem die Stadt zwar nach wie vor die Mehrheit an der noch nicht beglichenen
Bausumme, der Kanton aber den Hauptanteil am Betriebsdefizit übernimmt. 

Im Vorfeld der Abstimmung hatte der Nidwaldner CVP-Nationalrat Iten überraschend
seinen Rücktritt als Stiftungspräsident bekannt gegeben. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Medien

Radio und Fernsehen

Ebenfalls mit der Verteilung der Frequenzen hatte sich eine Interpellation Iten (cvp,
NW) beschäftigt, welche Spartenradioprogrammen wie Radio Eviva eine höhere
Priorität einräumen will. Ausserdem verlangte der Interpellant zu prüfen, inwieweit
VRK-Sender, welche in Katastrophen- und Kriegszeiten die Radioversorgung der
Bevölkerung sicherstellen, durch andere Radioveranstalter belegt werden können. Der
Bundesrat sah keine Möglichkeit, einzelne Programmtypen zu privilegieren. Er will aber
prüfen, wie weit VRK-Sender künftig auch durch andere Radioveranstalter als die SRG
benutzt werden können, da diese nicht auf alle angewiesen ist. 6

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 18.03.1994
EVA MÜLLER
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